
Bewirtungskosten als Betriebsausgaben                                 
 
Erkennt das Finanzamt Bewirtungskosten nicht an, liegt es meistens an der  
Nichteinhaltung der formalen Regeln. Unter diesen Voraussetzungen können  
Sie Ihre Bewirtungskosten als Betriebsausgaben absetzen: 
 
Die Bewirtung muss betrieblich veranlasst sein (Vertragsverhandlungen,  
Neukundengewinnung etc.)  Die Bewirtung darf nicht aus privatem Anlass  
erfolgen (Geburtstagsfeier z.B.).  
 
Nimmt der Ehegatte teil, muss man unterscheiden: 
-Ist der Ehegatte Mitinhaber: anteiliger Abzug als Betriebsausgabe 

-Ist der Ehegatte im Unternehmen angestellt: anteiliger Abzug als Betriebsausgabe                               BEWIRTUNGS-  
-Ist der Ehegatte nur als Begleitperson dabei: Keine Betriebsausgabe  
 

Formregeln, die für einen Abzug als Betriebsausgabe  erfüllt sein müssen:                                        RECHNUNG 
 

Es muss sich um eine maschinell erstellte Rechnung  handeln, aus der Ort u. Tag                                          HIER                       
der Bewirtung hervorgehen. Die Speisen u. Getränke müssen einzeln aufgelistet sein,  

die Angabe „für Speisen u. Getränke“ reicht nicht aus.  Auch das Trinkgeld kann                                        ANHEFTEN  
geltend gemacht werden, sofern es direkt auf der Quittung vermerkt ist.  
 
Der Anlass der Bewirtung  muss genau vermerkt sein  
(z.B. Besprechung  Messestand 4.8.12), der pauschalisierende  
Begriff „Geschäftsessen“ reicht nicht aus.  
 
Die bewirteten Personen  müssen namentlich genannt werden. 
 
Die Aufwendungen für Bewirtungskosten sind in der Buchführung separat  zu erfassen. 
Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie 70 % der Bewirtungskosten als  
Betriebsausgaben abziehen. 30 % rechnet das Finanzamt als eigenen zumutbaren A nteil. 

 
 

Bewirtungskostennachweis: 

____________________________________________________     ________________ 

Ort der Bewirtung (vollständige Anschrift der Gaststätte)                     Tag der Bewirtung 

Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung von Bewirtungsaufwendungen  
gem. § 4 Abs. 5 EStG: 

 
Teilnehmer der Bewirtung:  

1……………………………………                   4……………………………………      

2……………………………………                   5…………………………………… 

3……………………………………                   6…………………………………… 

Anlass der Bewirtung:………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Höhe der Aufwendungen lt. beliegender Rechnung inclusive Trinkgeld: ___________ Euro 
 
 
Ort, Datum:………………………………       Unterschrift Unternehmer…………..…………… 


